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Beschlussvorschlag 

Der Haushalt für das Jahr 2021 wird – wie vom Fachbereich Jugend vorgeschlagen – 

veranschlagt. 

 
 

Beratungsfolge 

Gremium: Datum: 
 

 Jugendhilfeausschuss 28.10.2020 
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Sachverhalt 

Die Veranschlagung für 2021 basiert auf den Erkenntnissen aus 2020 incl. des Nach-

tragshaushaltes. 

Aufgrund der Corona Pandemie sind die Fallzahlen im Bereich Unterhaltsvorschuss 

(Produkt 36120) gestiegen. Der Ausgabeansatz „sonstige soziale Leistungen“ 

(433900) muss daher für das Jahr 2021 angepasst werden. Gleichzeitig erhöhen sich 

dadurch auch die Erstattungen vom Land (348100). Durch die intensiven Bemühun-

gen im Bereich Einzug von Unterhaltszahlungen (321200) ist es in 2020 gelungen, 

den Einnahmeansatz zu überschreiten. Es ist davon auszugehen, dass diese Bemü-

hungen auch in 2021 erfolgreich sind. Der Haushaltsansatz dieser Einnahme ist da-

her ebenso zu erhöhen.  

In der Kindertagesbetreuung (Produkt 36130) hat sich der Umfang der Betreuungs-

zeiten erhöht, so dass die Ausgaben (433100) steigen und der Haushaltsansatz für 

2021 entsprechend anzupassen ist. 

Die Betriebskrippe des Landkreises ist in eine Großtagespflegestelle umgewandelt 

worden Produkt 36230). Daher fallen die Zuweisungen vom Land für Krippen 

(314100) und die Betreuungsgebühren der Eltern (322100) weg. Die Betreuungsge-

bühren der Eltern finden sich im Produkt Kindertagesbetreuung (36130) wieder. 

Bei der Verselbstständigung unbegleiteter Minderjähriger werden vermehrt Bedarfe 

in der Integration (Wissen über hiesige Kultur, Werte und Normen, Erziehung, Sozi-

alstruktur, etc.) festgestellt. Ab 2021 wird es daher ein Projekt mit der Koordinie-

rungsstelle Migration und Bildung geben. „Alltagsbegleiter“ sollen die oft jungen Voll-

jährigen kurze Zeit begleiten. Hierfür wird im Produkt Förderung der Erziehung in der 

Familie (36321) ein neuer Ansatz über 30.000,00 € (433101) geschaffen.  

Im Produkt „Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern“ 

(36323 433200) sind die Fallzahlen gestiegen. Im Nachtrag 2020 wurde hier der An-

satz bereits erhöht. Der Haushaltsansatz 2021 ist somit ebenfalls zu erhöhen. 

Die Fallzahlen in der Sozialpädagogischen Familienhilfe (Produkt 36335) sind leicht 

rückläufig, so dass der Ausgabeansatz (433100) zu verringern ist. 

Wie bereits im Nachtrag erläutert, stellen stationäre Einrichtungen vermehrt Sozialar-

beiter/Innen und Sozialpädagogen anstelle von Erzieher/innen ein und erhöhen die 

Personalausstattung. Dadurch erhöhen sich die Personalkosten in den Einrichtungen 

und somit auch die von der Jugendhilfe zu zahlenden Tagessätze, was zu einer Er-

höhung des Haushaltsansatzes (Produkt 36338 – 433200) führt.   

Durch die leichte Fallzahlenerhöhung in der Eingliederungshilfe für seelisch behin-

derte Kinder – stationär (Produkt 36343) erhöhen sich die Ausgaben (433200). Der 

Haushaltsansatz ist daher für 2021 entsprechend zu erhöhen. 
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Die Erstattungen vom Land in der Schwangerenkonfliktberatung (Produkt 36410 – 

348100) findet sich jetzt im Produkt Frühkindliche Bildung und Betreuung wieder 

(Produkt 36210 – 314100). 

 

Anlagen: 

 

 Anlage 1)  Tabelle Haushalt 2021 

 Anlage 2)  Produktplan 2021 
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